
Parlamentarische Bürgerinitiative

betreffend

Dieses Anliegen wurde bis zur Einbringung im Nationalrat von                         BürgerInnen mit ihrer 

Unterschrift unterstützt. (Anm.: zumindest 500 rechtsgültige Unterschriften müssen für die 

Einbringung im Nationalrat vorliegen.)

Anliegen: 
Der Nationalrat wird ersucht,

 (Falls der Vordruck nicht ausreicht, bitte auf Beiblatt fortsetzen)

Seitens der EinbringerInnen wird das Vorliegen einer Bundeskompetenz in folgender Hinsicht 

angenommen:



Sicherung der Zukunftsfähigkeit, Unabhängigkeit, Überparteilichkeit und 
wirtschaftlichen Eigenständigkeit des ORF

Blatt 2

Die Österreichische Bundesregierung und die österreichischen Parlamentsparteien wer-
den aufgefordert, die Zukunftsfähigkeit, Unabhängigkeit, Überparteilichkeit und wirt-
schaftliche Eigenständigkeit des ORF bei der Neufassung des ORF-Gesetzes und der
Finanzierung und Neustrukturierung des ORF zu gewährleisten.

Insbesondere durch:

•    Ausschluss politischer Einflussnahmen auf den ORF.
•    Entpolitisierung der Entscheidungsgremien des ORF; keine Vertreter/innen
von Parteien in Kontroll- und Aufsichtsinstanzen im und für den ORF; Zusam-
mensetzung des obersten Leitungsgremiums des ORF mit Expert/inn/en, insbe-
sondere auch aus der Publizistik, Wissenschaft und Kunst; 
mehrjährige Wartefrist zwischen einer politischen und einer ORF-Funktion.
•    Garantien zur Eigenständigkeit bei allen Entscheidungen; Besetzungen von
Führungspositionen und Weichenstellungen im ORF erfolgen ausschließlich
durch den ORF.
•    Keine Vorgaben zur Veräußerung und Schließung von Sendern oder zur Auf-
teilung des ORF.
•    Erhaltung der Standorte Funkhaus und ORF-Zentrum in Wien sowie der Bun-
desländer-Standorte.
•    Beibehaltung der Gebührenfinanzierung (ORF-Gebühr und Förderungen
kommerzieller wie nicht-kommerzieller Privatsender sowie Mitfinanzierungen der
Kulturförderungen der Länder), keine Budgetierung aus dem Staatshaushalt und
dadurch Verstaatlichung des ORF.
•    Transparente Darstellung der ORF-Gebühr und Förderungen kommerzieller
wie nicht-kommerzieller Privatsender sowie Mitfinanzierungen der Kulturförde-
rungen der Länder bei der Vorschreibung.
•    Bundes- und Landesabgaben in der ORF-Gebühr zu Kultur-Förderungszwe-
cken sind bei Streichung aus Steuermitteln zu ersetzen.
•    Online-Beschränkungen für den ORF sind nicht angemessen, dem ORF dür-
fen keine zeitgemäßen Vertriebswege verschlossen bleiben.
•    Absicherung des Niveaus und Budgets von Ö1.
•    Gewährleistung einer kontinuierlichen Präsenz des zeitgenössischen Kunst-,
Kultur- und Filmschaffens in Österreich, gerade auch der Freien Szene, sowie der
kontinuierlichen, unabhängigen Berichterstattung und Reflexion darüber. 

Unterstützungserklärungen lt. Beiblatt auf dem Postweg oder per PDF via E-Mail an

Gerhard Ruiss, IG Autorinnen Autoren, 1070 Wien, Seidengasse 13, 
E-Mail: gr@literaturhaus.at oder gerhard.ruiss@chello.at
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